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[1629 Juni ] A
ANGABEN UEBER DIE HALTUNG DES ERZHERZOGS[LEOPOLDV. VON OESTER¬

REICH] BEZUEGLICH DER AUSUEBUNG DES KATH. BEKENNTNISSES
IN BUENDEN

Ludwig P . A. j Der Prättigauer Freiheitskampf . Sahiers 1902 3 170f

Der Erzherzog habe nochmals bestätigt , dass er bei seinem "den
23 tag Martij ertheilten decret . . . unverenderlich zuo Jterieren gmeint und

beharlich gnedigisten willens dass auff der Zwey Pünten [ Gotteshausbundj

Zehngeriehtebund ? ] fürgewente intercessiones und vorbit sie etlich Zeit ge¬

dulden und geschechen Lassen Wellend ” . In den acht Gerichten des Prätti-

gaus - [welches eine Herrschaft Oesterreichs war ] - soll laut
Dekret neben dem kath . Bekenntnis auch das neugläubige zugelassen
sein . Einzig in den Kirchen von Jenaz , Schiers und Sankt Jakob
[ehemaliges Kloster in Klosters ] sollte der kath . Gottesdienst



"den vorderigen püntnerischen erkhantnussen gemäss ingfiertt , die under-

thonen pfar oder kitchsgnossen so dahin mit kirchensuoch ghörig sich zuoge-
dachter Cath . Religion Jnformieren lassen , und den kirchgang allein dahin
gebrauchen . . . sollen " . Auch für die Herrschaft Rhäzüns als Eigen¬
tum des Erzherzogs sollten die gleichen Bedingungen gelten . Was
das Unterengadin betreffe , werde im früheren wie beim jetzigen
Dekret die Meinung des Erzherzogs vertreten , "da ein oder ander
ohrtt biss dahero der Catholischen Religion vertrautt und Zwogethan gwessen,
darzuo auch sonderbare kilchen gehabt , dieselbige sine conventia oder indulto
Temporis verblyben sotten " . Der Erzherzog habe nämlich in Ausübung
seiner dortigen Rechte "die Kirchen in Reüwlichem wessen erhallten und
Repariertt darzuo auch die . . . nottwendigkheiten angewent , dahero bitich dar-
bey zuo verbleyben und der Jüngern angereten eigenthettigkeiten Verhinderung
und gwatttthatten nit achtung zuogeben . Atss könten Jhr Fr . Dur . sich andter

gstalten nit erkhleren als dan in dem gantzen undem Engadin die Cätholische

Religion nit erkhleren , und allein vermerckhter gstalt geuebt gehallten
Sötte . "

-  Blatt 352 V leerAH 35 , 352
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